
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 

Bezeichnung: 
 

Haushaltsüberschreitung - Einzelentscheidung 
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur: Produkt 24.3.02 
 

 

Sachverhalt: 
 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist gemäß § 118 NSchG verpflichtet, sich mit 60% an den 
laufenden Kosten der gemeindlichen Schulträger für ihre Schulen des Sekundarbereiches I zu 
beteiligen. Gemäß Grundsatzbeschluss erfolgt die Abrechnung für das jeweils abgelaufene 
Haushaltsjahr im darauffolgenden Haushaltsjahr mit einer gleichzeitigen Vorauszahlung auf das 
laufende Jahr in Höhe des Abrechnungsbetrages. 
 

In diesem so genannten Schullastenausgleich sind die Netto-Ausgaben (Ausgaben minus 
Einnahmen) der gemeindlichen Schulträger (Gemeinden, Samtgemeinden und Städte) im Jahr 
2008 allerdings gegenüber dem Vorjahr 2007 um 529.942,60 € (= 7,53%) von 7.033.746,16 € 
auf 7.563.688,76 € und damit der 60%ige Anteil des Landkreises um 317.965,56 € gestiegen. 
 

Die Erhöhung der Netto-Ausgaben der Gemeinden, Samtgemeinden und Städte stellt sich im 
Einzelnen wie folgt dar: 
 

Samtgemeinde Bothel 43.534,68 € 

Stadt Bremervörde 86.360,35 € 

Samtgemeinde Fintel -   1.186,49 € 

Samtgemeinde Geestequelle 62.216,85 € 

Gemeinde Gnarrenburg 21.293,03 € 

Stadt Rotenburg (Wümme) -  24.350,33 € 

Gemeinde Scheeßel 74.180,37 € 

Samtgemeinde Selsingen 4.078,05 € 

Samtgemeinde Sittensen 28.521,68 € 

Samtgemeinde Sottrum 104.142,78 € 

Samtgemeinde Tarmstedt 28.294,70 € 

Stadt Visselhövede 75.895,14 € 

Samtgemeinde Zeven 26.961,79 € 

zusammen 529.942,60 € 

davon 60% = 317.965,56 € 

 

Besch l ussvor lage  
Schulverwaltungs- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt:  7 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2006-11/0771 

Status:         öffentlich 

Datum:     08.10.2009 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

20.10.2009 Schulausschuss 

21.10.2009 Kreisausschuss 

22.10.2009 Kreistag 
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Entstanden sind die Mehrausgaben schwerpunktmäßig wie folgt: 
 
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung: Stadt Bremervörde 60.467,60 €, Samtgemeinde Sottrum 
49.539,64 €, Samtgemeinde Sittensen 27.622,61 €, Stadt Visselhövede 25.205,32 €, 
Samtgemeinde Geestequelle 23.002,80 €, Gemeinde Scheeßel 20.602,85 €. 
 
Ausstattung der Schulen: Stadt Visselhövede 34.601,71 €, Samtgemeinde Fintel 29.783,65 €, 
Gemeinde Scheeßel 29.446,91 €, Stadt Rotenburg (Wümme) 21.413,99 €. 
 
Mitarbeiter an den Schulen: Samtgemeinde Sottrum 47.632,82 €, Samtgemeinde Sittensen 
31.993,82 €, Stadt Bremervörde 24.730,40 €. 
 
Verwaltungspersonal des Schulträgers: Gemeinde Scheeßel 19.796,88 €, Samtgemeinde 
Sittensen 12.396,26 €. 
 
Die Mehrausgaben wären noch höher ausgefallen, wenn nicht auf gemeindlicher Seite auch 
Minderausgaben und Mehreinnahmen zu verzeichnen wären, so beispielsweise: 
 
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung: Stadt Rotenburg (Wümme) -45.396,41 €, Samtgemeinde 
Fintel -22.509,75 €. 
 
Mitarbeiter an den Schulen: Samtgemeinde Selsingen -31.210,58 €, 
Samtgemeinde Fintel  -19.358,41 €. 
 
Mehreinnahmen: Samtgemeinde Sittensen 29.071,41 €. 
 
Bei einem Haushaltssoll von 4.600.000 € im Haushaltsplan 2009 betragen die tatsächlichen 
Ausgaben insgesamt 4.856.178,82 €, davon 317.965,56 € für die Abrechnung 2008 und 
4.538.213,26 € als Abschlag für 2009, so dass überplanmäßig 256.178,81 € bereitgestellt 
werden müssen. 
 
Diese Beträge sollen gedeckt werden durch Mehrerträge und Minderaufwendungen in Höhe 
von 256.200 € im Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 61.2.01. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die abschließende Vorauszahlung des Landkreises Rotenburg (Wümme) an die 
gemeindlichen Schulträger beim Schullastenausgleich werden im Teilhaushalt 3 - 
Bildung und Kultur, Produkt 24.3.02, überplanmäßig 256.200 € bereitgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
Luttmann 
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